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Anmeldungen zur Jägerprüfung bis 8. April möglich
Der Landkreis Börde führt im Mai 2010 auf Grundlage der Verordnung zur Durchführung 
des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt vom 25. Juli 2005 eine Jägerprüfung durch. 
Teilnehmer können sich bis 8. April 2010 bei der unteren Jagdbehörde anmelden.

Zur Jägerprüfung können nur Personen zugelassen werden, die spätestens 6 Monate vor 
der Prüfung 15 Jahre alt geworden sind, die den Nachweis einer Haftpflichtversicherung 
für den Waffengebrauch erbringen und die die Prüfungsgebühr in Höhe von 125,00 Euro 
entrichtet  haben.  Anträge  können  bei  der  unteren  Jagdbehörde  im Ordnungsamt  des 
Landkreises Börde, Sitz: 39326 Wolmirstedt, Farsleber Straße 19, abgeholt oder über die 
amtliche Postadresse Landkreis Börde, Postfach 100153, 39331 Haldensleben, oder per 
E-Mail über ordnungsamt@boerdekreis.de angefordert werden. 

Das Anmeldeformular kann auch aus dem Internet unter www.boerdekreis.de, Formulare, 
bereits am eigenen Computer ausgefüllt und gedruckt werden. Den Formularservice findet 
man im unteren Bereich, links auf dem roten Balken, einer jeden Landkreis-Internetseite.

Weitere Informationen erteilt das Ordnungsamt des Landkreises Börde zu den bekannten 
Sprechzeiten, dienstags von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr, donnerstags 
von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 11:30 Uhr, 
auch unter den Telefonnummern 03904 7240-4230 und -4224.
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